
Antworten auf die Frage des letzten Forums: 
Brauchen wir eine neue Gesetzes- und Verwaltungs
sprache? 

!m letzten Heft stellten wir mit der Frage "Brauchen wir eine neue Ge
setzes- und Verwaltungssprache ?" das Problem der sprachlichen 
Gleichbehandlung zur Diskussion. Wir haben damit ein Thema ange
schnitten, das hochaktuell ist. 13 Kantone und 9 Einzelpersonen aus 
Sprach- und Rechtswissenschaft haben sich zu Wort gemeldet und ihre 
Sichtweise zum Teil sehr ausführlich dargelegt. Bei aller Unterschied
lichkeit der Beitriige wird doch in allen Stellungnahmen die zur Zeit 
noch fast überall miinnlich gepriigte Rechtssprache als Reflex patriar
chaler H errschaftsstrukturen betrachtet. Di ese Strukturen sind spiite
stens seit der Aufnahme des Gleichheitsartikels in unsere Verfassung 
nicht mehr statthaft und entsprechen der Wirklichkeit immer weniger: 
In zunehmendem Masse nehmen Frauen in allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens verantwortungsvolle Aufgaben wahr, und diese 
neue Priisenz soll auch sprachlich sichtbar werden. Sprache ist ein guter 
Seismograph für gesellschaftliche Entwicklung, und sie hat sich nach 
Auffassung aller Stellungnahmen bereits stark in Richtung auf eine 
Gleichberechtigung der Geschlechter gewandelt. Keine Übereinstim
mung besteht aber in âer Frage, ob über Sprachlenkungsmassnahmen 
der Prozess der faktischen Gleichstellung beschleunigt werden kann und 
o b die Gesetzes- und Verwaltungssprache de r richtige "linguistische" Ort 
für die Verwirklichung der sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter 
ist. 

Wir haben die 22 eingegangenen Beitriige z. T leicht gekürzt, iihnliche 
Auffassungen oder Lósungsvorschliige aber nicht zusammengefasst. 
Dadurch entstanden hier und dort Überschneidungen und Wiederho
lungen, die wir aber geme in Kauf nehmen, weil nicht nur die Sprache, 
sondem auch unser Forum so etwas wie ein Seismograph der Einstel
lungen und Meinungen zum Problem der sprachlichen Gleichbehand
lung sein soll. 
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In den Stellungnahmen fehlt leider die Stimme der franzosischen und 
der italienischen Schweiz: Ist dies auch ein lndiz dafür, dass in den ro
manischen Sprachen das Anliegen der sprachlichen Gleichbehandlung 
auf grosseren Widerstand stosst als im Deutschen? Die Fortsetzung un-

. serer Diskussion in der niichsten Nummer wird darüber Aufschluss ge
ben. Fast ware die leiseste Stimme überhort worden: Bemard Cathomas 
hat uns aus Chur eine Stellungnahme in Rumantsch Grischun ge
schickt: Die Art, wie in der kleinsten Landessprache, der es an "Unter
stützung" durch ein gleichsprachiges Ausland fehlt, das Problem ange
gangen wird, ist in der Tat imponierend Sie erlaubt Hypothesen über 
die Zukunft der Forderung naclk sprachlicher Gleichbehandlung, Hy
pothesen aber auch über die Zukunft der vierten Landessprache! 

URS ALBRECHT 

Stimmen aus den Kantonen 

Kanton Zürich 

Mit der Annahme von Art 4 Abs. 2 BV ist die rechtliche Gleichbe
handlung der Frauen festgeschrieben. Rechtssãtze müssen verfas
sungskonform ausgelegt werden. Eine besondere Sprachregelung ist 
für die rechtliche Durchsetzung der Gleichberechtigung daher nicht 
von zentraler Bedeutung. Die sprachliche Gleichbehandlung der 
Frauen ist aber ein Mittel, das Bewusstsein der Leser für die Idee 
der Gleichberechtigung zu sensiblisieren. Der gewünschte Einstel
lungswandel darf und soll mittels bewusster sprachlicher "Sichtbar
machung der Frauen" gefõrdert werden. Dies lãsst sich aber nicht 
bei allen Texten in gleichem Ausmass realisieren, und auch die Wir
kung dürfte sehr unterschiedlich sein. Bei eher alltãglichen bzw. 
nichtnormativen Gebrauchstexten der Verwaltung lãsst sich die 
sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter problemloser durch
führen, und es kann davon ausgegangen werden, dass der Effekt hier 
(z.B. in Stelleninseraten der Verwaltung) verhãltnismãssig gross ist. 
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Ungleich schwieriger gestaltet sich die sprachliche Gleichbehandlung 
bei normativen Texten. Davon soll im Folgenden die Rede sein: 

Der allgemeine Sprachgebrauch ist in hohem Masse 'konventionell' 
und in einen historischen Kontext eingebunden. Diese Tatsache 
schliesst radikale künstliche Eingriffe, beispielsweise in die Gram
matik, zum vornherein aus. Auch sprachlichen Neuschõpfungen, bei
spielsweise bei Funktionsbezeichnungen, sind enge Grenzen gesetzt. 
Diese Schõpfungen werden leicht als gekünstelt oder gar skurril 
empfunden. Solche Regelungen würden nicht akzeptiert und wãren 
kontraproduktiv. An die Gesetzessprache werden besondere Anfor
derungen gestellt: Angestrebt wird grõsstmõgliche Klarhe,it, Knapp
heit und Lesbarkeit, was bei den oft komplizierten Sachverhalten 
bekanntlich schwierig ist. Wer Gesetzestexte liest, geht davon aus, 
dass die Sprachsetzung mit Bedacht vorgenommen worden ist und 
einheitliche Begriffe verwendet werden. Er weiss auch, dass die 
N orm in e in hierarchisches System eingebettet ist. Bei des beeinflusst 
die Lektüre beispielsweise bei der Interpretation generischer Sub
stantive (Tiiter, Lehrer, Mieter usw. ): Dass das Gesetz damit n ur die 
Mãnner meint, ist von vornherein ausgeschlossen. Die besondere 
Haltung, die der Leser gegenüber normativen Texten einnimmt, und 
die strengen Anforderungen, die an diese gestellt werden, führen 
dazu, dass der sprachlichen Sichtbarmachung der Frau enge Gren
zen gesetzt sind. Diese sind aber akzeptierbar, da die (vermutete) 
Wirkung hier geringer sein dürfte, zumal Gesetze kaum appellativen 
Charakter haben. Als mõgliche Lõsungen kommen in Betracht: 

- Geschlechtsneutrale Bezeichnungen (Mitglied, Person usw. ): Der 
Vorteil dieser Lõsung liegt in der Praktikabilitãt bei gleichzeitiger 
optimaler Klarheit und Knappheit. Gestelzt und unpersõnlich 
wirkende Formulierungen, z.B. durch hãufige Passivierung, sind 
aber zu vermeiden. 

- Legaldefinition: Auch wenn bei dieser Lõsung die weiblichen 
Personenbezeichnungen im Text nicht genannt werden, ist der 
Symbolwert dieser Definition nicht zu unterschãtzen, zumal diese 
Definition meist an exponierter Stelle (Anwendungsbereich des 
Erlasses) zu stehen kommen. Denkbar ist auch, in einer Anmer
kung darauf hinzuweisen, dass die entsprechenden Bezeichnun
gen für Frauen und Mãnner gelten. Vorteilhaft wãre eine solche 
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Anmerkung auch bei der Neuherausgabe der ganzen Gesetzes
sammlung an vorderster Stelle. 

Unpraktikabel scheint uns die kumulative Nennung der weiblichen 
und mãnnlichen Form (Paarbildung). Eine auch nur einigermassen 
konsequente Anwendung der Paarbildung würde zu ãusserst schwer-

. fãlligen und weitschweifigen Formulierungen führen. 

Abschliessend ist zu betonen, dass die praktikablen Lõsungsmõg
lichkeiten beschrãnkt sind. Klarheit und Knappheit und auch gewisse 
ãsthetische Kriterien müssen gewãhrleistet sein. Diese Anforderun
gen dürfen dem berechtigten Anliegen der sprachlichen Gleichbe
handlung der Frauen nicht untergeordnet werden. Zudem ist zu be
denken, dass man der Sache der Frau zweifellos einen Bãrendienst 
erweist, wenn die Leser von Gesetzestexten sich über unschõne und 
schwerfãllige Formulierungen ãrgern. Bei der sehr schnell als redun
dant empfundenen Paarbildung liegt diese Gefahr nahe. Wichtig 
scheint uns vor allem, dass dem Problem bei der Redaktion von Er
lassen die nõtige Aufmerksamkeit geschenkt wird und auch für 
Kompromisslõsungen genügend Raum besteht. Die sprachlichen 
Probleme, die sich stellen, sind hõchst vielfãltig und lassen "Patentlõ
sungen" nicht zu. 

MARK.US BOSSARD 

J ur. Sekretiir der Staatskanzlei 

Kanton Bem 

Im Kanton Bern wurde am 6. November 1984 ein Postulat von Frau 
Grossrãtin J. Matter gemãss Antrag des Regierungsrates überwie
sen, welches vom Regierungsrat eine Prüfung der Frage forderte, 
wie der Grundsatz durchgesetzt werden kõnnte, dass alle Erlasse 
und amtlichen Publikationen auch sprachlich für Frauen und Mãn
ner Geltung hãtten. In seiner Stellungnahme zum Vorstoss wurde 
vom Regierungsrat unter anderem auf die Anregungen zur sprachli-
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chen Gleichbehandlung verwiesen, die in einem Bericht der Kom
mission Boehlen im Anschluss an die Annahme des Verfassungsar
tikels über die gleichen Rechte von Mann und Frau (BV Art. 4 Abs. 
2) angestellt worden waren. In diesem Bericht vom September 1984 
wurden für den Kanton Bern erstmals konkrete Vorschlãge über die 
geschlechtsneutrale Abfassung von Erlassen und amtlichen Publika
tionen gemacht. 

Nach der Annahme des Postulats Matter wurden im Kanton Bern 
erste Erlasse sog. geschlechtsneutral formuliert, wobei eher unsy
stematisch und punktuell vorgegangen wurde. Als erstes Gesetz 
wurde das Diplommittelschulgesetz vom 17. Februar 1986 von An
fang an nach dem Grundsatz der sprachlichen Gleichbehandlung der 
Geschlechter formuliert. Dennoch war die kantonale Gesetzge
bungspraxis uneinheitlich, zudem wurde der Grundsatz der sprachli
chen Gleichbehandlung bei der Redaktion von Erlassen nicht von 
allen Direktionen gleich streng gehandhabt. Die kantonale Redak
tionskommission erliess deshalb am 22. September 1987 folgende 
Richtlinien über die Gleichbehandlung der weiblichen und mãnnli
chen Form bei der Gesetzgebung: 

l. Es ist anzustreben, für die Adressaten der Erlasse sowie Organ
und Funktionsbezeichnungen "geschlechtsneutrale" Formulie
rungen z u verwenden (Beispiel: Schulleitung, Ersatzmitglied). 

2. Stehen keine "geschlechtsneutralen" Formulierungen zur Verfü
gung, ist kumulativ die weibliche und die mãnnliche Form auf
zuführen (Beispiel: Schülerinnen und Schüler). 

3. Bei zusammengesetzten Begriffen wird die mãnnliche Form 
verwendet (Beispiel: Bergführerpatent). 

4. Bei der Ânderung einzelner Artikel ãlterer Erlasse wird die 
mãnnliche Form verwendet, soweit keine "geschlechtsneutralen" 
Bezeichnungen zur Verfügung stehen. 

Gestützt auf diese Richtlinien konnte die Stabskanzlei gegenüber 
den Direktionen auf eine striktere Befolgung des Grundsatzes der 
sprachlichen Gleichbehandlung drãngen. Nach anfãnglichen Wider
stãnden innerhalb der Verwaltung hat sich mit der Zeit der Grund
satz und die Anwendung der Richtlinien durchgesetzt. In einzelnen 
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Fãllen hat allerdings der Grosse Ra t bei der Beratung von Erlassen -
namentlich bei Teilrevisionsvorlagen- noch nach der l. Lesung von 
der Verwaltung eine redaktionelle Überarbeitung im Sinne der. 
Richtlinien gefordert, falls ein Erlass noch nicht dem Grundsatz der 
sprachlichen Gleichbehandlung angepasst worden war. Dies führte 
unter anderem dazu, dass bei Teilrevisionsvorlagen zu ãlteren Erlas
sen sãmtliche Bestimmungen, auch solche, die nicht Gegenstand der 
Teilrevision waren, auf ihre Vereinbarkeit mit den Richtlinien über
prüft und allenfalls angepasst werden mussten. Ein solches Vorge
hen musste auf Antrag des Grossen Rates etwa bei der Revision des 
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes vom l. September 1988 
eingeschlagen werden. Es zeigte sich dabei allerdings recht deutlich, 
dass die Anpassung eines ãlteren Erlasses an die Grundsãtze der ge
schlechtsneutralen Formulierung im Rahmen einer beschrãnkten 
Teilrevision ãusserst komplex und schwierig ist. Will der Gesetzge
ber Unstimmigkeiten und begriffliche Unklarheiten vermeiden, hat 
er in der Regel eine formale Totalrevision vorzunehmen. Vor allem 
bei lãngeren Sãtzen, die nur teilweise revidiert werden, kann bei
spielsweise die kumulative Verwendung der weiblichen und mãnnli
chen Form zu unverstãndlichen Texten führen. Dies zwingt teilweise 
zu Neuformulierungen ganzer Sãtze oder Abschnitte. Eine Proble
matik, die sich kaum stellt, wenn ein Erlass von Grund auf neu redi
giert wird und dabei der Grundsatz der sprachlichen Gleichbehand
lung von Anfang an konsequent befolgt wird. Diese zum Teil kurzfri
stig erfolgten sprachlichen Anpassungen der Erlasse an die Richtli
nien, sozusagen in letzter Minute, haben im Grossen Rat zu kriti
schen Bemerkungen geführt, vor allem seitens der Juristen im Par
lament. 

Mit einem Postulat forderte deshalb Herr Grossrat S. Schmid vom 
Regierungsrat eine Überprüfung von Ziffer 2 der Richtlinien. Er 
wünschte bei Doppelnennungen der beiden Formen in Erlassen eine 
Überprüfung, eventuell einen Verzicht. Nach sehr kontrovers ge
führter Debatte wurde das Postulat gegen den Antrag des Regie
rungsrates am 29. August 1989 mit 93 zu 51 Stimmen vom Grossen 
Rat angenommen und überwiesen. Ein spãter eingereichtes Postulat 
von Frau Grossrãtin H. Meyer, welches vor dem Vollzug des Postu
lates Schmid noch wissenschaftliche Abklãrungen über die Identifi-
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kation der Frauen bei rein mãnnlich abgefassten Erlasen forderte, 
wurde entgegen dem Antrag des Regierungsrates vom Grossen Rat 
am 6. Februar 1990 abgelehnt. Die Redaktionskommission des Kan
tons Bern hat sich mit der durch das Postulat Schmid entstandenen 
neuen Situation auseinandergesetzt. Sie hat sich an ihrer Sitzung 
vom 30. Mãrz 1990 entschieden, die Richtlinien der Redaktions
kommission vom 22. September 1987 weiterhin unverãndert anzu
wenden, bis die auf eidgenõssischer Ebene tãtige Arbeitsgruppe ih
ren Schlussbericht über die sprachliche Gleichbehandlung von Mann 
und Prau abgeliefert hat. 

Mít diesem pragmatischen Vorgehen mõchte die Redaktionskom
mission vor allem verhindern, dass sich der Kanton Bern vorzeitig 
von der eingeleiteten Sprachentwicklung - vor allem im deutschen 
Sprachraum - allzu sehr entfernt und dabei den Anschluss an neue 
Entwicklungen verpasst. Da hinsichtlich der sprachlichen Gleichbe
handlung von Prau und Mann in der Gesetztes- und Verwaltungs
sprache momentan eine gesamteuropãische Methodendiskussion ge
führt wird, sollten die bestehenden Richtlinien nicht allzu eng gefasst 
werden. Richtlinien sollten vielmehr mõglichst verschiedene redak
tionelle Varianten und Methoden zur sprachlichen Gleichbehand
lung zulassen. Die weitere Entwicklung innerhalb der Kantone wird 
vor allem stark von der Haltung und den diesbezüglichen Entschei
den auf eidgenõssischer Ebene abhãngen. 

CHRISTIAN MIESCH, FüRSPRECHER 
Finanzdirektion des Kantons Bem 
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Kanton Uri 

Im Kanton Uri wurde bisher die Frage der Gleichbehandlung der 
Geschlechter in der Gesetzes- und Verwaltungssprache kaum disku
tiert. Der Rechtsdienst beabsichtigt jedoch, künftig in die Entwürfe 
für neue Gesetze eine Legaldefinition mit dern Wortlaut aufzuneh
men: "Funktionen und Berúfsbezeichnungen in diesem Gesetz beziehen 
sich auf beide Geschlechter'. 

DR.E~ELSTRUB 
Rechtsdienst des Kantons Un' 

Kanton Schwyz 

Der Schwyzer Kantonsrat hat sich soeben mit dem Problem der 
sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter in· der Gesetzge
bung am Beispiel d er Verordnung über d en Schwyzer J ugendsport 
befasst. 

Die vorberatende Kommission beantragte, es sollten weibliche und 
mãnnliche Bezeichnungen verwendet werden (z.B. § 4: "Für Leiterin
nen und Leiter J'owie Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird eine Haft
pflicht- und. e ine subsidiiire Unfallversicherung abgeschlossen. "). Di e 
Kommission begründete ihren Antrag damit, dass die Verwendung 
bloss der rnãnnlichen Forrn unprãzis sei; Mãdchen und Frauen fühl
ten sich damit nicht angesprochen. Wenn sich - wie für die vorlie
gende Regelung - kein geschlechtsneutraler Begriff finde, seien die 
mãnnlichen und weiblichen Begriffe aufzuführen. 

Dem hielt der Regierungsrat entgegen, für die Erlasse des Kantons 
sei eine einheitliche Lõsung in dem Sinne zu wãhlen, dass womõglich 
geschlechtsneutrale Begriffe verwendet werden. Wo das nicht mõg
lich sei, solle den Erlassen eine Bestimmung vorangestellt werden, 
die explizit die Gleichstellung von Mann un d F ra u ausspreche. Di e 
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durchgehende Verwendung sowohl der mãnnlichen als auch der 
weiblichen Form kõnne zu ausserordentlich schwerfãlligen, langat
migen Bestimmungen führen. Der Regierungsrat beantragte daher, 
dem Erlass eine Norm über die Gleichstellung der Geschlechter 
voranzustellen ( § l: "Die Begriffe Teilnehmer und Leiter beziehen sich 
auf beide Geschlechter. "). 

lm Kantonsrat erhielt der Antrag der Regierung (Voranstellung ei
ner Gleichstellungs-Bestimmung) mit 37 Stimmen den Vorzug; auf 
den Kommissionsantrag (Paarbildung) entfielen 26 Stimmen. Inter
essant ist, dass bei der Personal- und Besoldungsverordnung eine 
ãlinliche Gleichstellungs-Bestimmung zwei Monate zuvor zu keiner
lei Diskussionen Anlass gegeben hatte. 

Neben den konkret vorgeschlagenen beiden Lõsungen zur sprachli..: 
chen Gleichbehandlung der Geschlechter wurde im Kantonsrat übri
gens noch eine dritte erwãhnt, nãmlich ein separater Erlass, der in 
der Gesetzsammlung aufzunehmen wãre und in dem in differenzier
ter Form die Gleichstellung von Mann und Frau zum Ausdruck ge
bracht werden sollte. Dieser Ansatz wurde indessen nicht weiterver
folgt. 

PETER GANDER 
Staatsschreiber des Kantons Schwyz 

Kanton Obwalden 

Die sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter in der Vor
schriften- und Verwaltungssprache ist unter Berückskhtigung der 
gesellschaftlichen Verhãltnisse ein berechtigtes Postulat. Es sollte in 
der Schweiz einheitlich, unter Federführung des Bundes und mit Be
rücksichtigung kantonaler lnitiativen, gelõst werden. Deshalb versu
chen wir vorderhand pragmatisch der Praxis des Bundes bzw. der 
fortgeschrittenen Kantone zu folgen. Wir haben keine Mõglichkei-
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ten, eigene sprachwissenschaftliche Studien und E:xperimente durch
zuführen. Einfache Lõsungen, wie z.B. die Richtlinien des Kantons 
Basel-Stadt oder des Kantons Aargau, finden meine bevorzugte Un
terstützung. 

URS WALLIMANN 
Staatskanzlei des Kantons Obwalden 

Kanton N idwalden 

Unseres Erachtens kann die Diskussion um die sprachliche Gleich
behandlung der Geschlechter zu keinem Ergebnis führen, wenn die 
Grundlage der Diskussion nicht kiar festgehalten wird. Die Geset
zessprache bildet einen Bestandteil der Gesetzestechnik. Nach 
Reinhold Hotz (Methodische Rechtsetzung - eine Aufgabe der Ver
waltung, Zürich 1983) geht es bei d er Gesetzestechnik einerseits 
darum, Ungenauigkeiten zu vermeiden, und andererseits gilt es die 
Verstãndlichkeit zu fõrdern. Unseres Erachtens ist die Vermeidung 
von Ungenauigkeiten vorrangig. 

Es trifft zu, dass die Bürgerinnen und Bürger oft Mühe haben, einen 
Gesetzestext zu verstehen. Eine Analyse des angeführten Beispiels 
(Art. 27 des revidierten Bürgerrechtsgesetzes) kann in der Tat den 
Eindruck erwecken, diese Bestimmung sei auch auf eine homosexu
elle Ehe anwendbar. 

Ungenauigkeiten kõnnen in der Gesetzgebung nur dann vermieden 
werden, wenn redaktionelle Richtlinien nicht nur innerhalb eines 
Erlasses, sondern in der gesamten Gesetzgebung des betreffenden 
Gemeinwesens eingehalten werden. Bei der Festlegung dieser 
Richtlinien müssen aber auch die redaktionellen Grundsãtze der 
"umliegenden" Gemeinwesen berücksichtigt werden. Die beiden 
Grundsãtze der Gesetzgebung (Vermeiden von Ungenauigkeit sowie 
Fõrdern von Verstãndlichkeit) würden somit verletzt, wenn bei
spielsweise ein Kanton beschliessen würde, in der Gesetzgebung sei 
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stets die weibliche Form zu verwenden, wenn kein geschlechtsneu
traler Ausdruck besteht. 

Wir erachten in Bezug auf die Gleichbehandlung der Geschlechter 
in der Gesetzessprache die Beachtung der folgenden Grundsãtze als 
richtig: 

l. Das Problem der Gleichbehandlung der Geschlechter in der 
Gesetzessprache darf nicht überbewertet werden in dem Sinne, 
dass der sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter erste 
Prioritãt zugestanden wird. 

2. Di e Vermeidung von Ungenauigkeiten . un d das Fõrdern der 
Verstãndlichkeit haben gegenüber der berechtigten Forderung 
betreffend sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter Vor
rang. Geschlechtsneutrale Ausdrücke, die diesen Kriterien ge
nügen, sind geschlechtsspezifischen Ausdrücken vorzuziehen. 

Die ·Diskussion um die sprachliche Gleichbehandlung der Ge
schlechter wurde ganz offensichtlich schon õfters durch Gesetzes
formulierungen ausgelõst, die den beiden Grundsãtzen des Vermei
dens von Ungenauigkeiten und der Fõrderung von Verstãndlichkeit 
nicht entsprachen. In Anwendung dieser beiden Grundsãtze kann es 
gerade zu unumgãnglich sein, anstelle einer einseitigen (mãnnli
chen) Formulierung eine geschlechtsspezifische Aufzãhlung der 
Tatbestãnde bzw. der Rechtsfolgen zu wãhlen. 

HUGOMURER 
Juristischer Mitarbeiter des Kantons Nidwalden 
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Kanton Freiburg 

Übersetzungsprobleme bei Amts- und Funktionsbezeichnungen 

Die Kantonsverwaltung Freiburg, namentlich die für die Verõffentli
chung der amtlichen Texte zustãndige Staatskanzlei, bemüht sich seit 
lãngerer Zeit, sprachliche Ungleichbehandlungen der Geschlechter 
soweit als mõglich zu vermeiden. 

Dabei ist es heute selbstverstãndlich, dass Frauen - im Deutschen -
mit der weiblichen Form bezeichnet und angesprochen werden: z.B. 
Staatsrãtin Crausaz, die Baudirektorin, Frau Prãsidentin, Frau 
Grossriitin. 

Es scheint, dass die franzõsische Sprache - zumindest bis heute - im 
Vergleich mit dem Deutschen grõssere Schwierigkeiten hatte, weib
liche Berufsbezeichnungen zu schaffen. So haben sich offenbar zu "le 
juge", "le professeur", "l'écrivain" (abgesehen von ''femme écrivain"), "le 
rapporteur" u.a. noch keine weiblichen Formen eindeutig durchsetzen 
kõnnen. · 

Weitere Beispiele solcher Schwierigkeiten finden sich noch bei fran
zõsischen Bezeichnungen parlamentarischer Funktionen wie le pos
tulant, le rapporteur, für die es im Deutschen mit, Veifasserin des Po
stulates oder Berichterstatterin akzeptierte weibliche Bezeichnungen 
gibt. 

Bezeichnung anderer Amtstriigerinnen 

Ein Problem hat sich bisher erst in der Stadt Murten ergeben, wo für 
den abtretenden Stadtammann eine Frau gewãhlt wurde. Die Ge
meindebehõrde von Murten hat Frau Lerf Stadtpriisidentin getauft 
und so die u.E. unmõglichen Formen Frau Gemeindeammann, Frau 
Ammiinnin glücklich vermieden. 
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Im franzõsischsprachigen Kantonsteil werden 5 Gemeinden von ei
ner Frau "regiert", im Franzõsischen heissen sie Madame le syfl!lic. 
Wie sie auf deutsch zu bezeichnen wãren, steht zurzeit offen, denk
bar ist jedoch auch hier: Gemeindepriisidentin. Mõglicherweise. wird 
das Lausanner Beispiel auch auf den Kanton Freiburg Einfluss ha
ben: Frau J aggi bezeichnet sich als Madflme la Syndique. 

Ein ãhnliches Problem kõnnte sich im Zusammenhang mit den 
Oberamtsmiinnem ( = Regierungsstatthalter) stellen, sollte einmal 
eine Frau in ein solches Amt gewahlt werden. Hier ist die Antwort 
jedoch etwas schwieriger, da - im Gegensatz zu d en Gemeinden - di e 
den Gemeinden übergeordnete Instanz des Bezirks eben Oberamt 
heisst. Trotzdem sollte u.E. die Bezeichnung Oberamtmii.nnin nicht 
verwendet werden, da sie direkt von Mann abgeleitet ist. Ausweich
mõglichkeiten wãren etwa Oberamtsfrau oder unter Umstanden auch 
Regierungsstatthalterin, eine Bezeichnung, die in anderen Kantonen, 
zumindest in der mannlic}len Form, z.T. schon seit langem verwen
det wird. 

Stellenausschreibungen 

Die freien Stellen stehen grundsatzlich beiden Geschlechtern offen. 
Sie werden im Amtsblatt des Kantons Freiburg in der Regel in sog. 
Sparschreibung verõffentlicht: Dipl. Laborant(in), Sozialarbeiter(in), 
Bibliothekar(in) usw. Fehlt diese geschlechtsneutrale Formulierung 
(z.B. Chef, Direktor, Adjunkt), so ist dies fast nie auf eine Absicht, 
sondern vielmehr auf ein Vergessen zurückzuführen. 

Erlassestexte 

Heute werden alle Erlasse - sowohl im Franzõsischen als auch im 
Deutschen - für beide Geschlechter stets maskulin formuliert. Das 
Problem der sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter ist 
wohl hier noch schwieriger zu lõsen als in andern Texten. 
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Die Methode der Sparschreibung mit Klammer, Schrãgstrich oder 
-In ist kaum anwendbar, da sie zu unverstãndlichen, unübersichtli
chen Gebilden führen kann. Besser lesbar und hõrbar wãre indessen 
die Verwendung der Paarformen, die Übersichtlichkeit und Ver
stãndlichkeit würde jedoch ebenfalls sehr darunter leiden. Die Erlas
sestexte kõnnten durch eine gründliche Umstrukturierung in vielen 
Fãllen zwar klarer und übersichtlicher gemacht werden, im zwei
sprachigen Kanton stossen solche Versuche jedoch noch oft auf 
grosse Zurückhaltung bei den weniger sensibilisierten Compatriotes. 

Allerdings gilt für die gesplittete Form (sei es die Paarform oder die 
Sparschreibung), dass sie nicht mehr so umstãndlich empfunden 
wird, wenn man sich einmal an sie gewõhnt hat. Sollte es einmal so 
weit kommen, dass eine bestimmte Form sich durchsetzt (z.B. in der 
Presse ), so wird d er Schritt, sie zu übernehmen, für die Gesetzge
bung sehr klein sein. Doch wann ist der Zeitpunkt für eine Anpas
sung gekommen? Verschiedene Zeitungen verwenden bereits solche 
Sparformulierungen (Leserln ). Allgemein durchgesetzt ha ben si e 
sich jedoch noch nicht. 

Von den übrigen Lõsungsansãtzen scheint uns auch die Legaldefini
tion nicht so recht vertretbar, auch wenn sie den Vorteil hãtte, dass 
im deutschen Text die umstãndlichen Doppelformen, die im franzõ
sischen oft keine Entsprechung haben, wegfallen. Sie hat aus unserer 
Sicht den grossen Nachteil, dass sie zu einer Festschreibung der gel
tenden mãnnlichen Praxis führen würde und dass frau sich in einen 
einzigen Satz oder gar in eine Fussnote verbannt sehen würde. 

Grundsãtzlich sind wir der Meinung, dass der Gesetzgeber mit sei
ner eher konservativen Gesetzessprache nur dann als Promotor für 
neue grammatikalische Formen auftreten sollte, wenn sich diese 
Formen auch tatsãchlich vertreten lassen. 

KURT ESTERMANN 
Staatskanzlei des Kantons Freiburg 
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Kanton Solothurn 

Bei der Detailberatung des neuen solothurnischen Energiegesetzes 
( 4. 9.1990) verlangte Kantonsriitin Rosmarie Châtelain, dass der ge
samte Gesetzesentwurf geschlechtsneutral zu formulieren sei und stellte 
die entsprechenden Abiinderungsantriige. Die Redaktionskommission 
empfahl dem Parlament Ablehnung, weil der Rat bald Gelegenheit 
habe, sich generell zum angesprochenen Problem zu iiussem und eine 
Losung zu beschliessen, die für alle Vorlagen anwendbar sei. -In der 
Folge wurde der Antrag von Frau Châtellain mit 89:33 Stimmen abge
lehnt. 

Obwohl im Kantonsparlament die Diskussion um die sprachliche 
Gleichbehandlung der Geschlechter in der Gesetzessprache noch nicht 
systematisch geführt wordenist- eine Motion in dieser Frage ist hiingig
mochten wir die Stimmungslage im Kanton Solothum gleichwohl etwas 
dokumentieren und drucken die beiden gegensiitzlichen Standpunkte 
der Kantonsriitinnen Margrit Schwarz und Gertraud Wiggli ab, die diese 
bei der Behandlung des Antrags von Frau Châtelain vor dem Kantons
rat darlegten: 

Wieder einmal mehr zeigt sich, dass die Frauen minderwertig sind. 
Ich glaube, man verzichtet absichtlich darauf, den Begriff "Gebiiude
eigentümerin" aufzunehmen, weil Gebáudeeigentümer meistens 
Mãnner sind. Dem muss ich aber widersprechen. Ich bin auch Ge
bãudeeigentümerin und halte dafür, dass ich nicht immer nur mit
gemeint sein will. Ich bin selber jemand und mõchte voll akzeptiert 
sein. Bis jetzt sind die meisten Gesetze in mãnnlicher Form formu
liert worden. W as würden wohl die Mãnner sagen, wenn man für die 
nãchsten 500 Jahre alles in weiblicher Form abfassen wollte mit dem 
Hinweis, dass die Mãnner darunter ebenfalls gemeint sind? Ich frage 
mich, mit welchen Ausflüchten man uns dann begegnen würde. Un
ser Ziel muss es doch sein, die Frauen nicht nur als Anhãngsel zu 
betrachten. Die Frauen sollen gleichberechtigt in den Gesetzestex
ten vorkommen und nicht nur mitgemeint sein. 

MARGRITSCHWARZ 
Kantonsriitin 
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Für mich ist in der deutschen Sprache ein "Bezüger" ein Mensch, der 
Wãrme bezieht, und ein ''Eigentümer" ein Mensch, der ein Grund
stück sein eigen nennt. Es ist mir peinlich, dass ich nicht ein Mensch 
wie alle andern sein soll. Es dient der Sache der Frau nicht, wenn wir 
jetzt hier Minderwertigkeitskomplexe an den Tag legen. 

GERTRAUD WIGGLI 
Kantonsriitin 

Kanton Basel-Landschaft 

Letztes Jahr hat der Regierungsrat des Kantons Basei:.Landschaft 
eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe in Sachen sprachliche 
Gleichbehandlung von Frau und Mann eingesetzt mit dem Auftrag, 
Vorschlãge zu unterbreiten, wie die sprachliche Gleichbehandlung 
von Frau und Mann in der Gesetzgebung und beim behõrdlichen 
Verkehr mit der Bevõlkerung sichergestellt werden kõnhe. 

Gestützt auf die Vorschlãge der Arbeitsgruppe hat der Regierungs
rat am 13. Februar 1990 beschlossen, dass als erster Schritt die ge
schlechtsneutrale Neuformulierung aller Formulare und Formbriefe, 
die nur die mãnnliche Form verwenden, spãtestens anlãsslich des 
nãchsten Neudruckes veranlasst werden muss. Zumindest sollen sie 
so überarbeitet werden, dass sowohl die mãnnliche als auch die 
weibliche Form genannt werden. Dieser Auftrag richtet sich an die 
Direktionen. Sie sorgen für den Vollzug bei ihren Dienststellen und 
Âmtern. 

Zur Gesetzesredaktion wurden Richtlinien für die sprachliche 
Gleichbehandlung von Frau und Mann in der Gesetzgebung erlas
sen. Diese Richtlinien richten sich an alle mit der Ausarbeitung von 
Rechtssãtzen betrauten Stellen der kantonalen Verwaltung. Bei 
neuen Erlassen oder bei der Totalrevision bestehender Erlasse wird 
eine geschlechtsneutrale Formulierung oder die Verwendung der 
weiblichen und der m~nnlichen Form verlangt. Bei der Teilrevision 
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bestehender Erlasse soll sich die Suche nach geschlechtsneutralen 
Formulierungen in Gesetzen und Dekreten (landrãtliche Verord
nungen) auf die ohnehin zur Revision anstehenden Bestimmungen 
beschrãnken; bei Verordnungen soll generell eine Neuformulierung 
ins Auge gefasst werden, soweit dies vom Arbeitsaufwand her und 
terminlich mõglich ist. ' 

Die Richtlinien lauten: 

l. Neue Erlasse sind so zu formulieren, dass sowohl die miinnliche 
wie die weibliche Form genannt wird 

2. Es ist anzustreben, für die Adressaten der Erlasse sowie für Organ
und Funktionsbezeichnungen geschlechtsneutrale Formulierungen 
zu verwenden ( Beispiel: Ersatzmitglied). 

3. Stehen keine geschlechtsneutralen Formulierungen zur Verfügung, 
ist kumulativ die weibliche und die miinnliche Form aufzuführen 
(Beispiel: Schülerinnen und Schüler). 

4. Bei der Teilrevision von Gesetzen und Dekreten werden die mate
riell zu iinderden Bestimmungen gemiiss den Ziffern 2 und 3 for
muliert. 

5. Bei der Teilrevision von Verordnungen, die nicht geschlechtsneutral 
formuliert sind, ist eine Totalrevision zwecks Neuformulierung an
zustreben. 

Die vom Regierungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe, in der alle Direk
tionen, das Büro für Gleichstellung von Frau und Mann sowie die 
Landeskanzlei vertreten sind, steht als beratendes Gremium zur 
Verfügung, um bei eventuell auftauchenden Formulierungsproble
men Lõsungsvorschlãge zu erarbeiten. 

DR. ALEX ACHERMANN 

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft 
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Kanton Schaftbausen 

Wir erachten es durchaus als wünschbar, dass der Staat das Prinzip 
der Gleichheit der Geschlechter auch in der Sprache seiner Gesetze 
zum Ausdruck bringt. Es erscheint uns wichtig, dass neben der mate
riellen Gleichbehandlung der Frauen auch auf sprachlicher Ebene 
die Gleichstellung mõglichst konsequent angestrebt wird. Eine ak
tive Rolle des Staates als Vorbild ist unserer Ansicht durchaus zu 
begrüssen. Wir geben hingegen keinem der aufgeführten Lõsungsty
pen den ausdrücklichen Vorzug. Unseres Erachtens ist im konkreten 
Fali jeweils nach der geeignetsten Lõsung zu suchen; die verschie
denen Varianten sind allenfalls zu kombinieren. Das Anfügen einer 
Klaüsel, wonach sãmtliche Funktionen und Berufsbezeichnungen ei
nes Erlasses auf beide Geschlechter zu beziehen sei en, erachten wir 
als Minimallõsung, die nur dann angewendet werden soll, wenn 
keine andere Lõsung mõglich erscheint, wobei das Argument des 
schlechten Stils und der fehlenden Verstãndlichkeit sehr oft durch 
Kreativitãt und guten Willen widerlegt werden kann. Neben der 
Ausarbeitung von Weisungen und Richtlinien stellt unserer Meinung 
nach eine Bewusstseinsschulung der betroffenen Beamten und Be
amtinnen wie auch der ganzen Gesellschaft eine wichtige Vorausset
zung zur Verwirklichung des Postulates dar. Wir glauben aber, dass 
sich in letzter Zeit die Bereitschaft dazu allgemein vergrõssert und 
an zahlreichen Orten ein gewisser Sprachwandel stattgefunden hat. 
Wir sind uns jedoch auch bewusst, dass die Verwirklichung der 
sprachlichen Gleichbehandlung nicht einfach ist und eine dauernde 
Aufgabe darstellt, die nicht kurzfristig von heute auf morgen gelõst 
werden kann. Dass dabei im konkreten Fali oftmals Kompromisse 
eingegangen werden müssen, erscheint unumgãnglich. Die Einflüsse 
aus dem deutschsprachigen Ausland erachten wir gerade wegen der 
Verschiedenheit des Gesetzesrechts und der bisherigen Betonung 
der Eigenheiten der Schweiz auch auf sprachlicher Ebene als relativ 
gering. 

~UELASTEHRENBERGER 

Amt für Justiz des Kantons Schaffhausen 
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Kanton St. GaUen 

Zur Praxis im Kanton St. Gallen 

Es wird nur eine- in der Regel mãnnliche - Amtsbezeichnung ver
wendet. Bei der Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts hat 
sich im Grossen Rat 1972 aufgrund des erstmaligen Einzugs der 
Frauen in den Rat die Frage gestellt, ob anstelle der Amtsbezeich
nung Kantonsrat die Bezeichnung Kantonsriitin für Frauen verwen
det werden sollte. Davon wurde indessen abgesehen, da mit der Be
zeichnung die Funktion, nicht der Trãger gemeint war. 

Eine Bestãtigung dieser Praxis erfolgte 1980 bei der Wahl der ersten 
Frau zum Ratsprãsidenten. Auch sie wurde mit Frau Grossratspriisi
dent betitelt. Das schloss allerdings nicht aus, dass in der Folge in 
der mündlichen Anrede auch gelegentlich die weibliche Form zu hõ
ren war. Hingegen wurde beim Amtsgebrauch strikt darauf geachtet, 
dass die Bezeichnung des Prãsidentenamtes keine Ãnderung erfuhr. 

Der Regierungsrat hat sich in seinem Bereich ebenfalls an die vom 
Parlament verfolgte Übung angelehnt. Die Frage stellte sich insbe
sondere bei der Wahl einer St. Gallerin ins Bundesgericht. Seit 
jenem Zeitpunkt, d.h. seit 1975 verwenden Regierungsrat und 
Staatskanzlei ebenfalls die Bezeichnung Frau Bundesrichter. 

Rechtliche Grundlage 

Rechtliche Grundlage dieser Praxis sind zunãchst die Bestimmungen 
der Kantonsverfassung. Art. 86 KV führt aus, dass der Prãsident des 
Regierungsrates den Titel Landammann trage. Art. 70 KV setzt den 
Bezirksammann als Statthalter der Regierung im Bezirk ein. Art. 72 
KV hãlt fest, dass der Vorsitzende des Gemeinderates die Amtsbe
zeichnung Gemeindeammann trage. Eine Abweichung von dieser 
Regelung in Fãllen, da der Amtstrãger eine Frau ist, wãre somit 
nicht nur sprachlich, sondern auch verfassungsrechtlich nicht denk
bar. Dennoch stehen alle diese Ámter selbstverstãndlich mãnnlichen 
wie weiblichen Kandidaten offen. Das gilt auch für den Sprachge-
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brauch auf Gesetzgebungsstufe. So wird dort ebenfalls der übliche 
Funktionstrãger bezeichnet (z.B. Kindergiirtnerin, Ant, Landwirt), 
ohne dass deshalb das andere Geschlecht von der Bekleidung dieser 
Funktionen ausgeschlossen wãre. Immerhin besteht ein grundsãtzli
cher Unterschied zum erstgenannten Fali insofern, als es sich hierbei 
nicht um Amtsbezeichnungen handelt. 

In sprachlicher Hinsicht fãllt ins Gewicht, dass im deutschen Sprach
gebrauch grundsãtzlich keine Übereinstimmung zwischen dem 
sprachlichen Genus und dem biologischen Sexus besteht (vgl. Du
den, Band 4, Grammatik, 4. Aufl. 1984, S. 199 Nr. 331). 

Konsequenzen 

Eine Ánderung der Praxis wird aufgrund rechtlicher und sprachli
cher Überlegungen vorerst nicht in Erwagung gezogen. Eine Aende
rung hãtte denn auch beachtliche Konsequenzen. So müssten stets 
die mãnnliche und die weibliche Form gebraucht werden, wenn in 
der Tat beide Arten von Amtstrãgern gemeint sind. Ausserdem 
kõnnte, soweit die Gesetzgebung nicht entsprechend angepasst wird, 
die Zulassung zu bestimmten Schulen oder Berufen nur noch dem 
einen bzw. dem andern Geschlecht offenstehen. Da somit die ge
genwãrtige Praxis keinerlei Diskriminierung bedeutet, gibt es keinen 
Grund zur Ânderung. Eine solche wãre jedenfalls sorgfãltig vorzube
reiten und hãtte weittragende und sorgfãltig auszuführende Anpas
sungsarbeiten in der Gesetzgebung zur Folge. Davon abgesehen wã
ren sprachlichen Missgeburten - man denke etwa an die Frau Land
ammiinnin- kaum zu umgehen. Immerhin wird in der Gesetzgebung 
- wie in der übrigen Amtssprache - versucht, überall dort ge
schlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden, wo dies ohne Ver
gewaltigung der Sprache mõglich ist. 

DR. DIETER J. NIEDERMANN 
Staatsschreiber des Kantons S t. Gallen 
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Juristische und sprachwissenschaftliche Stellungnahmen 

Die Diskussion um Mãnner- und Frauensprache, um die Gleichbe
handlung der Geschlechter in der Sprache wird seit einigen Jahren 
nicht mehr nur in Kreisen der Frauenbewegung oder in linguisti
schen Zirkeln, sondern in einer breiteren Óffentlichkeit geführt. Die 
Rechts- und Verwaltungssprache ist davon besonders betroffen. 
Zum einen wird auf die Gesetzgebung direkt politischer Druck aus
geübt, um die sprachliche Gleichbehandlung von Mann und Frau 
auch in der Gesetzes- und Verwaltungssprache zu verwirklichen; 
nicht zuletzt, weil dies einer der wenigen gesellschaftlichen Bereiche 
ist, wo ein bestimmter Sprachgebrauch per Gesetzesnorm geregelt 
und durchgesetzt werden kann. Zum andern sind die Sprachen von 
Gesetz und Verwaltung Fachsprachen, die stãrker als andere dem 
Ideal, in naher Verbindung zur Gemeinsprache zu bleiben, verpflich
tet sind: Gesetze und Verordnungen gelten für alle und sollten des
halb mõglichst verstãndlich formuliert sein. Die Gesetzgebung steht 
also unter dem Zwang zu reagieren, ohne klare, handhabbare Richt
linien zur Realisierung der sprachlichen Gleichbehandlung zu besit
zen. Auch die Linguistik wird - nicht zuletzt durch entsprechende 
Anfragen aus Verwaltung und Politik - in diesem Zusammenhang 
gefordert. Es gibt mittlerweile zahlreiche linguistische Verõffentli
chungen zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter. In 
diesen teilweise umfangreichen Arbeiten wird von verschiedenen 
Standpunkten aus argumentiert, wobei in unterschiedlichem Masse 
konkrete, sprachpraktische Aspekte berücksichtigt werden. Ein paar 
knappe Bemerkungen aus linguistischer Sicht lassen sich gleichwohl 
machen. 

Sprache ist kein statisches oder ausgewachsenes Gebilde. Sie wan
delt sich dauernd, wenn auch ineist eher unmerklich. Bedeutungen 
sprachlicher Ausdrücke sind nicht ein für allemal fixiert. Das gilt be
sonders für Konnotationen, für das, was bei einem bestiinmten Aus-
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druck mitgemeint wird. Sprachhistorische Fakten oder der bisherige 
Sprachgebrauch sind nicht unbedingt Argumente gegen Ânderungen 
im Sprachgebrauch. Wenn Leute vermehrt das generische Maskuli
num nicht mehr als geschlechtsneutrale Form anerkennen und ihren 
Sprachgebrauch entsprechend ãndern, dann wird sich, j e grõsser und 
weiter gestreut diese Gruppe wird, auch der õffentliche Sprachge
brauch entsprechend anpassen. 

Die Gesetzes- und Verwaltungssprache kann sich, wie oben ausge
führt, nicht vollstãndig von Entwicklungen des allgemeinen Sprach
gebrauchs fernhalten. Sie ist aber eine Fachsprache, die somit auch 
fachlichen Bedürfnissen zu genügen hat. Sehr oft wird etwa in 
Rechtstexten auf juristische Personen Bezug genommen, und man 
kann sich fragen, ob nicht gewisse Vorschlãge zur sprachlichen 
Gleichbehandlung, wie die Verwendung von Doppelformen, zu einer 
unerwünschten Personifizierung führen. 

Die Rechtssprache sollte dem Ideal grõsstmõglicher Verstãndlich
keit verpflichtet sein. Eine übergenaue, überdeterminierte Aus
drucksweise wirkt eher verwirrend; man vergleiche etwa folgende 
Bestimmung aus dem Universitãtsgesetz des Kantons Bern: 

Art. 36 1 Die Universitiitsleitung besteht aus 
a der Rektorin bzw. dem Rektor und zwei Vzzerektorinnen 

bzw. -rektoren, 
b der akademischen Direktorin bzw. dem akademischen 

Direktor und 
e der Verwaltungsdirektorin bzw. dem Verwaltungsdirektor. 
2 Rektorin bzw. Rektor und Vizerektorinnen bzw. -rektoren 
sind aus dem Kreis der vollamtlichen Professorinnen und 
Professoren zu wiihlen. 

( ... ) 
4 Die designierte Rektorin bzw. der designierte Rektor kann 
vom Zeitpunkt ihrer bzw. seiner Wahl an der Universitiitslei
tung als Beisitzerin bzw. Beisitzer angehõren. 

Es ist nicht sinnvoll, alles, was in einem bestimmten Zusammenhang 
mitgemeint ist, an jeder Stelle immer wieder explizit auszuformulie-
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ren. Verwendet man anstelle direkter Personenbezeichnungen Neu
tralisierungen und Umschreibungen wird die in der Rechtssprache 
ohnehin vorhandene Tendenz zur Deagentivierung erhõht. Über
genauigkeit und Umschreibungen kõnnen auch zu stilistisch unak
zeptablen Formulierungen führen. Bei der Diskussion der Frage der 
Verstãndlichkeit sollte umgekehrt nicht vergessen werden, dass viele 
Gesetze und Verordnungen ohnehin kaum verstãndlich sind und in 
solchen Fãllen eine Verwirrung durch Doppelformen nicht das 
grõsste Verstãndnishindernis darstellt. 

Radikale Forderungen und Vorschlãge sind auch bei Sprachregelun
gen legitime Mittel, um bestimmte Anliegen in die õffentliche Dis
kussion zu bringen und entsprechenden Anliegen Gehõr zu verschaf
fen, aber es sind keine praktikablen Lõsungsvorschlãge. 

Das Verhãltnis von Sprache und Bewusstsein ist hõchst komplex und 
lãsst sich nicht auf einfach direkte Zuordnungen reduzieren, wenn es 
auch Zusammenhãnge zwischen Sprachsystem und Wahrnehmungs
system gibt. Grammatisches Genus und Sexus haben nicht direkt 
miteinander zu tun, was aber nicht heisst, dass sie vollkommen un
abhãngig voneinander sin d. 

Berücksichtigt man im Sinne dieser Argumente die heutige Sprach
situation, so kann für die sprachliche Praxis folgendes einpfohlen 
werden: 

- Radikale Lõsungen wie die totale Feminisierung oder - umge
kehrt- die vollstãndige Remaskulinierung sind nicht praktikabel. 

- Formulierungen in Gesetzestexten und Verordnungen sollten 
sprachliche vollstãndig und direkt lesbar sein. Splittinglõsungen, 
die mit graphischen Elementen arbeiten (Schrãgstrich; Schrei
bung mit I), kommen nicht in Frage, Lõsungen mit Schrãgstrich 
kõnnen schnell zu unübersichtlichen Schrãgstrichorgien führen. 
Die Schreibung mit I - an und für sich eine elegante Lõsung und 
sprachsystematisch gesehen interessante Neuerung - müsste je
weils beim Lesen aufgelõst werden und ist vor allem nur in einer 
der Amtssprachen, Deutsch, mõglich. Beide Lõsungen bringen 
grosse Probleme mit der grammatischen Kongruenz mit sich. 
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- Für Anreden oder Texte mit direktem Adressatenbezug (For
mulare, Rundschreiben, Stellenausschreibungen, Berufsbezeich
nungen) sin d Doppelformen resp. die entsprechende movierte 
Form zu verwenden. 

- In anderen Texten und v.a. im Textinnern empfiehlt sich eine 
vermittelnde Lõsung. Wenn geschlechtsneutrale Sprachformen 
vorhanden sind (Studierende), sollten diese verwendet werden. 
Andernfalls empfiehlt sich eine situations- und sprachadãquate 
Kombination aus Legaldefinitiori, der Verwendung von Doppel
formen und Umschreibungen. Situationsadiiquat heisst, dass Ge
setzestexte, die das Verhãltnis beider Geschlechter betreffen 
(z.B. Eherecht), durchgehend mit Doppelformen formuliert wer
den sollten und dass beim Gebrauch von Legaldefinitionen diese 
an prominenter Stelle deutlich hervorgehoben werden und nicht 
in irgendeiner Fussnote verschwinden. Sprachadiiquat heisst, bei 
Wortzusammensetzungen im Interesse der Verstãndlichkeit auf 
Doppelformen und Neutralisierung zu verzichten (also nicht: 
Bergführerinnendiplom, freundinlich ), vorhandene neutrale For
men wie Mitglieder oder Kinder auch wirklich als neutrale Formen 
zu benutzen; Indefinitpronomina wie man, jemand, niemand soll
ten trotz der Homophonie zu Mann benutzt werden dürfen, so
lange dass das nicht im Übermass geschieht. 

- Auf den . unterschiedlichen Sprachgebrauch in den einzelnen 
Sprachregionen ist Rücksicht zu nehmen. So gilt etwa in gewissen 
Kreisen der Westschweiz die Deutschschweiz als Hort des Femi
nismus. 

Wichtig ist, dass die Bemühungen um die Regelung der sprachlichen 
Gleichbehandlung in der Verwaltungs- und Gesetzessprache auf den 
verschiedenen staatlichen Ebenen und in den verschiedenen Landes
teilen koordiniert werden und eine mõglichst einheitliche Regelung 
erreicht wird. 

PROF. DR. WILL Y SANDERS / LIC. PHIL JüRG NIEDERHAUSER 
Abteilung für Deutsche Sprache 
Deutsches Seminar de r Universitiit Bern 

* * * * * 
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Als Sprachwissenschaftler kann ich der Formulierung des Bundes
rates "Die Sprachregelung ist für das Rollenverstiindnis von Mann und 
Prau von ausserordentlicher Bedeutung und sie ist ein Hinweis dafür, 
wie weit das Bewusstsein für die Idee der Rechtsgleichheit von Mann 
und Prau fortgeschritten ist." voll zustimmen. Daraus ergibt sich, wie 
mir scheint, auch die Folgerung, dass bei einer Regelung des 
Sprachgebrauchs nicht nur vom Rechtsgedanken, sondern auch vom 
sprachlichen System der aktuellen natürlichen Sprache ausgegangen 
werden muss. Es stellt sich demnach die Frage, o b nun diese Sprach
regelung innerhalb oder ausserhalb des in einer Sprachgemeinschaft 
gültigen Sprachsystems vollzogen werden soll. Vorschlãge wie bei
spielsweise jener der symmetrischen Personenbezeichnungen (Luise 
Pusch) oder des Splitting liegen ausserhalb des Systems des Deut
schen und berühren im wesentlichen nur die morphologische 
Sprachebene. Andererseits ist auch der mit unserem Sprachsystem 
vertrãglichere Vorschlag des generischen Gebrauchs des ge
schlechts-sensitiven Nomens auf der semantischen bzw. semantisch
syntaktischen Ebene unbefriedigend - selbst dann, wenn am Anfang 
des Textes explizit auf die generische Lesart von maskulinen Perso
nenbezeichnungen hingewiesen wird. Dies nicht nur, weil sich der 
Leser eines Gesetzestextes oder einer Verordnung oder Anweisung 
nicht an die in mõglicherweise einer Fussnote enthaltene Definition 
erinnert, sondern insbesondere deshalb, weil im Deutschen die pro
nominale Fortführung sich stets auf das maskuline Genus bezieht. 
Für den Leser eines derartigen Textes hat dies immer zur Folge, 
dass das mãnnliche Geschlecht impliziert oder zumindest primãr 
verstanden wird. Das neue Eherecht verwendet konsequent den 
Ausdruck Gatte für Ehegatte und Ehegattin, und in der Mehrzahl 
steht die Gatten. Im. Sprachempfinden des beutschsprachigen hat 
aber Gatte eine eminent mãnnliche Bedeutung. Man denke n ur etwa 
an einen Satz wie "dem Gatten steht das Recht zu, notfalls seinen ihm 
zustehenden Schwangerschaftsurlaub um eine von seinem Ant festge
legte Zeit zu verliingem." Generischer Sprachgebrauch im Deutschen 
kann leicht zu skurrilen Texten führen. 
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Als weiterer Aspekt seheint mir der Adressatenbezug von grosser 
Bedeutung zu sein: Riehten sieh Gesetzestexte, Verordnungen ete. 
an Faehleute, z.B. Juristen, Parlamentarier, ete., oder sind sie für das 
Volk bestimmt? Besteht die Zi~lgruppe aus Faehleuten, so sind Lõ
sungen, die eine explizite Definition benõtigen, durehaus denkbar. 
Doeh muss selbst hier darauf hingewiesen werden, dass Terme, die 
zugleieh umgangspraehlieh und faehspraehlieh verwendet werden, 
leicht zu semantiseher Unsehãrfe oder gar Missverstãndnissen An
lass geben. Die Verfassungsbestimmung "Alle Schweizer sind vor dem 
Gesetz gleich" ist nieht das sehleehteste Beispiel dafür. Nun bin ieh 
der Auffassung, dass Gesetze, Verordnungen, Erlásse spraehlieh so 
gefasst sein sollten, dass sie einem nieht-spezialisierten Zielpubli
kum kiar und leieht verstãndlieh sind. Unter nieht-spezialisiertem 
Zielpublikum verstehe ieh nieht nur den Laien, sondern aueh die 
vielen Beamtinaen und Beamten und Angestellten in õffentliehen 
Institutionen in mittleren und unteren Chargen, die Texte der Bür
gersehaft im Gesprãeh oder in der Sehrift bekannt und verstãndlieh 
maehen müssen. Das wiederum soll heissen, dass ihre Spraehe dem 
normalen Spraehgebraueh mõgliehst nahe, im Idealfall sogar mit ihm 
identiseh sein sollte. 

Wie lassen si eh solche Postulate realisieren? 

Eine Mõgliehkeit für das Deutsehe bietet die Verwendung von Kol
lektiva für gesehleeht-sensitive Terme. Zugegeben, Kollektivaus
drüeke im Deutsehen erhõhen die Eleganz der Spraehe nieht, aber 
sie sind Teil der Spraehe und deshalb der Spraehgemeinsehaft nieht 
fremd. So lãsst sieh für Lehrer und Lehrerin in vielen Fãllen Lehrer
schaft ( aueh gelegentlieh Lehrkorper), für Bürgerin un d Bürger d er 
Ausdruek Bürgerschaft verwenden. Statt Gattin und Gatte kann Ehe
leute gesetzt werden. Sieher lassen sieh nieht überall "gãngige" Kol
lektiva finden; dann bleibt meiner Ansieht naeh nur der Ausweg 
über die sehwerfãlligere Kumulierung der Terme mit all ihren Kon
sequenzen im pronominalen Sektor. Arbeitgeber und Arbeitgeberin, 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin werden noeh einige Knaeknüsse 
aufgeben, Lõsungen sind wohl am ehesten bei den Synonymen zu 
finden: In gewissen Fãllen kann Unternehmung für Arbeitgeber oder 
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Arbeitgeberin, in andern Belegschaft für Arbeitnehmerin und Arbeit
nehmer d!e gewünschte Funktion übernehmen. Wesentlich scheint 
mir, dass die Diskriminierung hinsichtlich des Geschlechts vermie
den und gleichzeitig die natürlich gewordene, Transparenz schaf
fende Sprache einer Sprachgemeinschaft verwendet wird. 

PROF. SIEGFRIED WYLER 
Hochschule St. Gallen 

* * * * * 

Dapi ch'il rumantsch e daventà in linguatg actual e da diever er per 
las administraziuns centralas, vegn el confruntà cun las medemas 
provocaziuns ch'occupeschan er ils auters linguatgs svizzers. Ina da 
quellas e l'adattaziun linguística als basegns dad ina societad eman
cipada ch'ha l'obligaziun da dar ils medems dretgs ad um e dunna. 

li linguatg rumantsch ha fermas ragischs en il sectur agrar e religius, 
el e dentant pir en fasa da svilup en numerus secturs da la societad 
moderna. Las dunnas giogan dentant era en il moviment rumantsch 
ed en terra rumantscha ina rolla adina pli impurtanta e preziusa. 
Cun bunas raschuns fan ellas valair lur dretgs sin plaun linguistic e 
dumondan in resguard vesaivel er en illinguatg. 

Nus stain en questa dumonda a l'entschatta dad in nov svilup. Per il 
rumantsch sa preschentan tant tendenzas per remasculinisar sco per 
feminisar totalmain il linguatg. Omaduas tendenzas na chattan en 
lur pretensiuns extremas strusch in consens general. Per quest motiv 
vegnan examinadas soluziuns intermediaras. Da princip sa preschen
tan las medemas sco quellas che vegnan preschentadas en tudestg. 
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La cumulaziun da las furmas u il "splitting" 

La Lia Rumantseha (LR) envida a la radunanza da delegad(a)s/ 
delegadAs, f a glistas da las magistras e dals magisters, seri va a parti
cipantas e participants, diseurra da collavuraturas e collavuraturs, ete. 

n rumantseh grisehun s'adatta era eone. l'accord e la eongruenza dal 
genus, surtut en las furmas participialas, per l'augment da la furma 
feminina. Per exempel: 

ilsjlas delegad(a)s 
l'emploià(-ada) 
ils/las scolast(a)s 
ilsjlas votantAs grischunAs 
iis umens e las dunnas pertutgad(a)s 
ilsjlas participant(a)s annunziad(a)s 
ils/las politichers(-cras) elegid(a)s 
ils politichers e las politicras elegid( a )s 

La definiziun lega/a 

En statuts, texts da .lescha, ete. vegn adina dapli duvrada la pus
saivladad da definir ehe la furma maseulina (pli darar la furma femi
nina) vala p er omaduas sehlattainas. En ils novs statuts da la Cumi
nanza da mussadras rumantsehas vegn p.ex. preeisà ehe las denomi
naziuns femininas valan da princip era per eventuals umens ehe sur
prendessan talas seharsehas. Per regla vegn dentant duvrada la 
furma maseulina eun la definiziun ehe quella valia per omaduas 
sehlattainas. 

La neutralisaziun u abstracziun da las schlattainas 

Relativamain paueas pussaivladads datti en rumantseh per evitar la 
sehlattaina maseulina u feminina, gist era perquai eh'il genus neu
trum manea. n commember ê maseulin en rumantseh e l'equivalent 
feminin e la commembra. Furmas eolleetivas existan, en dentant ra
ras ed han magari ina eonnotaziun pegiurativa. 
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la magistraglia ('die Lehrersehaft') 
la puraglia ( 'die Bauemsehaft') 
la pastrigiia ('die Hirtsehaft') 
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Magari pon ins era guntgir ( eun duvrar pleds) eh'includan omaduas 
sehlatainas, quella feminina e quella maseulina, seo p.ex. persuna, 
uffant, individi. 

Nus stain a l'entsehatta da las emprovas per resguardar las duas 
sehlattainas en il diever dallinguatg serit. Numerus texts da leseha 
vegnan translatads ed ils translaturs e las translaturas suprendan per 
regla las variantas proponidas en il text da partenza. En quella 
maniera sa· propaghesehan questas variantas, savens da derivanza 
tudestga, era en il rumantseh, usehe lunseh ehe las pussaivladads 
linguistieas en dadas. 

La Lia rumantseha sezza produeeseha relativamin blers texts, nua 
ehe omaduas sehlattainas en pertutgadas. Dá las diversas strategias 
applitgadas para la pussaivladad da numnar omaduas sehlattainas la 
pli effizienta. En texts regiunals eonstateseh'ins fin ussa ane darar 
emprovas da resguardas las sehlattainas. 

A l'occasiun da la SCUNTRADA 1991 vegn ina gruppa da lavur a 
s'occupar eun questa dumonda ed a tsehertgar soluziuns ereativas. 

n "Voeabuiari dai rumantseh grisehun" en elavuraziun vegn a eun
tegnair adina era la furma feminina, e quai tar tut ils substantivs 
(surtut las professiuns e funcziuns): meeanieist(a), ehasarin(a) ete. e 
tar ils adjeetivs e particips perfeets irregulars: amuraivei(-vla), per
tutgà (ada) ete. 

Medemamain vegn er la "Grammatiea dai rumantseh grisehun" a 
numnar expressivamain làs furmas femininas. Damai: jau, ti, el, ella. 
nus, vus, els, ellas Iavuran ete.; eis en envidads, ei/as en envidadas; el · 
sez, eila sezza: quai(a)?, tgenin(a)? tuts, tuttas; ei e s'exprimi, ella e 
s 'exprimida ete. 
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Uschia duess il resguard da las furmas femininas s'implantar plaun e 
p la un. 

Zusammenfassung 

Das Rãtoromanische wurde erst in d en allerletzten J ahren mit d er 
Frage der sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter konfron
tiert. Dieses Bedürfnis wurde erst aktuell mit der konsequenteren 
VeiWendung der Sprache in zentralen Verwaltungen und mit der 
zunehmenden Übersetzungstãtigkeit, v.a. im Auftrage des Bundes 
und der Privatwirtschaft. · 

Grundsãtzlich stehen dem Rãtoromanischen die gleichen sprachli
chen Lõsungsmõglichkeiten zur Verfügung wie den beiden anderen 
neolateinischen Sprachen und dem Deutschen in der Schweiz: die 
Legaldefinition, die Kumulation oder das Splitting, die Geschlechts
abstraktion. Die Lia Rumantscha (LR) praktiziert das Splitting oder 
die Kumulation der weiblichen und mãnnlichen Form, und zwar in 
verschiedenen Ausprãgungen und Schreibungen (vgl. die Beispiele 
im rãtoromanischen Text). Die Übersetzerlnnen übernehmen in der 
Regel die in den Vorlagen praktizierte Lõsung. In den Regionen und 
Gemeinden ist in dieser Frage noch wenig Bewegung zu beobachten 
und die sprachliche Verwendung fast durchwegs 11mãnnlich" ausge
richtet. 

Die · Reaktionen d er Leserinnen un d Les er auf di ese sprachlichen 
lnnovationen sind nicht einheitlich. In der Lia Rumantscha selber 
herrscht Toleranz für die verschiedenen Lõsungen, doch sind sowohl 
Tendenzen für eine Beibehaltung der mãnnlichen Formen als auch 
Anregungen für eine konsequente Feminisierung vorhanden. Um 
kontraproduktive Reaktionen und Entscheide zu vermeiden, prakti
ziert die LR ein vorsichtiges Vorgehen. 

Das Terrain wird vorbereitet mit den neuen Grundlagenwerken, 
insbesondere im Bereich der gesamtbündnerromanischen Schrift
sprache Rumantsch Grischun. Im 11Vocabulari dai rumantsch gri
schun" (Wõrterbuch des Rumantsch Grischun) werden bei Substan
tiven und Adjektiven sowohl die mãnnliche als auch konsequent die 
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weibliche Form vermerkt. Auch in der "Grammatica dal rumantsch 
grischun" werden ausdrücklich di e weiblichen Formen aufgeführt. 

Das Rãtoromanische rüstet sich also rechtzeitig im Hinblick auf die 
erhoffte Verwendung als Teilamtssprache oder Amtssprache des 
Bundes. Die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter berei
tet im Rãtoromanischen nicht mehr Probleme sprachlicher oder 
psychologischer Art als in den anderen Landessprachen der Schweiz 
auch. 

BERNARD CATHOMAS, CHUR 

* * * * * 

Der Artikel bemüht sich, ein ausserordentlich zentrales und nicht 
weniger komplexes Problem unserer heutigen hochentwickelten 
Kommunikationsgesellschaft anzugehen. "Konkurrierende Ge
schlechtersprachen" und "Legistik", "Remaskulinisierung" und 
"Adressatenbezug"; "vermeintliche Sexismen" und "Kongruenz
zwang", aber auch "neutralisierte Maskulina" und "Sparformen" gilt 
es sorgfãltig gegeneinander abzuwãgen. 

Zu Beginn muss jedoch erst einmal die "Legitimitãt" und die Oppor
tunitãt des Ansinnens, "dass der Staat das Prinzip der Gleichheit der 
Geschlechter auch symbolisch, in der Sprache seiner Gesetze, zum 
Ausdruck bringt", ergründet werden. Scheinen doch - wie immer 
wieder betont wird - lãngst nicht alle Frauen in der sprachlichen 
Gleichbehandlung den Angelpunkt der Gleichberechtigung zu sehen. 
Schliesslich kõnnen j a in diesem Bereich noch andere Anliegen auf
gezãhlt werden. 

"Lexeminhãrente Geschlechterbedeutungen" oder "geschlechtsab
strahierende Personenbezeichnungen"? "Generisches Maskulinum" 
oder eher "totale Feminisierung"? "Splitting" oder "Paarbildung"? 
Wer kann noch wissen, was er oder sie für richtig hãlt? Linguistln-
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nen liefern sich mit Juristlnnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Fin
ger-wund-Schreiben, Tagungen und Konferenzen werden zu dieser 
wichtigsten Nebenfrage der Welt abgehalten, ja selbst die erste 
Nummer der neuen Zeitschrift "Gesetzgebung heute" widm'et sich 
ih ' r. 

Wir fragen: Was macht es denn wirklich so unglaublich schwierig, 
der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es Mãnner und Fratíen, Au
toren und Autorinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen gibt - eigentlich 
doch auch bei der Zeitschrift "Gesetzgebung heute" bzw. der "Gesell
schaft für Gesetzgebung11? 

KATHARINA BELSER und CLAUDIA KAUFMANN 

Büro für die Gleichstellung von Prau und Mann, Bern 

* * * * * 

Wenn einerseits von der "Gefahrenzone, in der wir nicht mehr recht 
miteinander reden kõnnen11, von "kaum noch zu überbietendem 
sprachlichem Unsinn", von "erschreckenden Zeiten" und "unsinni
gen11, "unverstãndlichen", "kaum noch lesbaren Formulierungen die 
Rede ist und andererseits von "maskulinen Wortkonservierern" und 
ihren "Sprachkonserven mit abgelaufeneni Datum", dann- Sie haben 
es wohl erraten - ist ein Sprachstreit um nicht-sexistischen Sprach
gebrauch im Gange. 

Und der entsteht im Spãtsommer 1990 in einer Schweizer Stadt wie 
folgt: · 

Da revidiert d er Gemeinderat (Legislative) die Verordnung der Per
sonalversicherung der Stadtrãte (Exekutive) un d formuliert d en 
neuen Text nach dem Prinzip der sprachlichen Gleichbehandlung. 
Das tõnt dann etwa so: 
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''Die Verwaltungskommission besteht aus folgenden drei Mit
gliedem: diejder jeweiligen Priisidentln des Gemeinderates, 
diejder Stadtpriisidentln und als Vorstitzende/r diejder Priisi
dentln der Verwaltungskommission der Pensionsversiche
rung." 
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Doch das Gemeindeparlament macht bei dieser Formulierung die. 
Rechnung ohne den Stadtschreiber. Ihm obliegt nãmlich auch die 
Aufgabe, Beschlüsse "auf Sprache zu prüfen", und im "Bemühen um 
gutes Deutsch" redigiert er den Gesetzestext: Im Beschlussprotokoll 
sind nur noch maskuline Formen zu finden. 

Diese Geschichte, noch nicht ausgestanden, ist eine von vielen auf 
dem Weg zu einer sprachlichen Gleichberechtigung in Gesetzestex
ten, doch sie zeigt exemplarisch, dass im Bemühen um mõglichst 
anwendbare Lõsungen und inmitten linguistischer Kleinarbeit die 
andere Seite, die politische, nicht vergessen werden darf. Denn sie 
wird schliesslich entscheiden, ob sich die ausgearbeitete nicht-sexi
stische Gesetzessprache auch durchsetzen kann. 

''Den Ungerechtigkeiten der Miinnersprachen ist mit linguistischen Mit
teln nicht beizukommen, sondem nur mit sprachpolitischen" (Luise 
Pusch). Und wie bereits bei der Erõffnung des Forums in der letzten 
Nummer angetõnt wurde: Wichtig wird sein, dort wo in Bund, Kan
tanen und Gemeinden Gesetzestexte konkret verfasst und redigiert 
werden, bei den zustãndigen Beamtlnnen, das nõtige Verstãndnis 
und das nõtige Wissen für nicht-sexistische Gesetzesredaktion zu 
schaffen. 

Die Ausarbeitung einer nicht-sexistischen Gesetzessprache auf Bun
desebene wãre dafür eine grosse Hilfe; d er praktische Vollzug dürfte 
sich jedoch als genauso aufwendig erweisen wie die linguistische Ar
beit. Doch ohne die dazu erarbeitete politische Akzeptanz kann sie 
hier kaum wirksam werden. 

SUSANNE SCHORTA 

Stud. phil.-hist., Linguistin, Bem/Chur 

* * * * * 
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Ein kurzer Aufenthalt in der_ DDR hat meinen Gedanken über die 
sprachliche Gleichberechtigung der Frau neue Impulse gegeben, die 
ich kurz formulieren môchte: Frauen in der DDR bezeichnen sich 
selbst z.B. als "Lehrer", oder sie sagen: "Als ich noch Student war ... ". 
J edes Berufsdiplom wird für Mãnner un d F ra uen auf di e mãnnliche 
Berufsbezeichnung ausgestellt. Und dies in einem Staat, der uns -
solange er existierte - in Sachen Gleichberechtigung der Frau doch 
um einiges voraus war. 

Haben diese Frauen es vielleicht gar nicht mehr nôtig, auch auf ihre 
sprachlichen Rechte zu pochen? Oder, frage ich mich, versprechen 
wir uns nicht zuviel von sprachlicher Gleichbehandlung, die j a in un
serem Lande der sozialen Wirklichkeit vorauseilt? 

Dies soll nun keineswegs ein Argument gegen die sprachliche 
Gleichberechtigung sein. Im Gegenteil: Ich meine, dass wir sie drin
gend brauchen, und zwar in einer Form, die Frauen sichtbar macht. 
Aber wir sollten uns der Gefahr bewusst bleiben, die diese Form in 
sich birgt: Formulierungen wie "Direktorinnen und Direktoren" oder 
"Raumpflegerinnen und Raumpfleger" spiegeln uns vor, in beiden 
Bereichen seien Mãnner und Frauen paritãtisch vertreten. 

SYLVIA MATHIS 
Stud phil. -hist., Linguistin, B em 

* * * * * 
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Nach den Ausführungen in "Gesetzgebung heute" 1990/1 zu schlies
sen, besteht in der Schweiz offenbar mehr Sinn und Verstãndnis als 
in der BRD dafür, dass die Forderung nach sprachlicher Gleichbe
handlung der Frauen in erster Linie politisch zu verstehen ist und 
ihr nicht mir rechtlichen Argumenten ausgewichen werden kann. 

Dennoch gibt di e Diskussion auch für J uristinnen Anlass zu Einmi
schung. Als Ausgangspunkt aller Überlegungen muss Klarheit dar
über bestehen, dass allgemeiner Sprachgebrauch und juristische 
Sprache (o h ne hier zwischen Erlass- un d Verwaltungssprache zu dü
ferenzieren) kongruent sind. Diese Tatsache ist vor dem Hinter
grund der historisch lang geübten und durch brutale Machtausübung 
durchgesetzten Vormachtstellung der Mãnner zu sehen. Diese Ver
hãltnisse scheinen sich nunmehr zu ãndern. Immer mehr nehmen 
Frauen im õffentlichen Leben wichtige Positionen ein, die vordem 
nur Mãnner vorbehalten waren. Ihre kompetente Existenz ist gesell
schaftlich nicht lãnger zu leugnen. Dies durch und in der Sprache des 
Rechts deutlich zu machen, betrüft einen Teilbereich des allgemei
nen Umbruchs einer patriarchal geordneten Gesellschaft zugunsten 
von Frauen. Wird die hier geführte Diskussion so eingeordnet, er
gibt sich die weitere Überlegung zu den Schwierigkeiten von Lingui
stinnen und Linguisten bei der Gestaltung juristischer Texte von 
selbst: 

Meines Erachtens genügt es nicht, in bestehenden Texten oder in 
der bislang geübten Rechtssprache das mãnnliche Genus gegen neu
trale Bezeichnungen auszutauschen oder weibliche Bezeichnungen 
anzufügen. Die Frage, welcher der drei Lõsungsmõglichkeiten der 
Vorzug zu geben ist, kann nicht in dieser Einfachheit beantwortet 
werden. Die im letzten Heft aufgezeigten Probleme lassen sich nicht 
innerhalb eines der "Systeme" zufriedenstellend lõsen. 

Es bedarf vielmehr eines võllig neuen Sprachgefühls zur kreativen 
Gestaltung unserer deutschen Sprache, um das Anliegen nicht durch 
absurde Wort- oder Satzgestaltungen der Lãcherlichkeit preiszuge
ben, wie offenbar im Kanton Bero bereits aus 2jãhriger Erfahrung 
erkannt wurde. 
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Es wãre ein sehr verkürzter Ansatz zu glauben, die allumfassende 
gesellschaftliche Prãsenz des mãnnlichen Prinzips liesse sich durch 
einige in Richtlin~en zu erfassende Sprachanweisungen beseitigen. 
Gerade an den Nõten der Linguistinnen und Linguisten in den Ar
beitsgruppen der Schweiz und der BRD lãsst sich zeigen, dass dem 
Problem auf eine derart technokratische Weise nicht beizukommen 
ist, auch nicht durch Sprachschulungen der Beamten! Es mógen sich 
einige grundlegende Regeln aufstellen lassen; diese sollten aber nur 
als Denkanstoss, als Hilfestellung zu weiterer Kreativitãt bewertet 
werden. Sãtze müssen andere Strukturen erhalten, Begriffe neu ge
funden werden. Das Bewusstsein wird sich entsprechend bilden und 
die Sprachsensibilisierung zunehmen. Die Kreativitãt wird sich in 
der Kombination der verschiedenen aufgezeigten linguistischen 
Mõglichkeiten verwirklichen lassen. So wird die Strategie der Ge
schlechtsneutralisation angebracht sein bei gelãufigen Begriffen, 
mõgl.icherweise aber neben einer Doppelnennung in ein- und dem
selben Satz stehen. Ergãnzend kõnnen modaler Infinitiv, Eignungs
adjektiv und Passivierung verwendet werden. Auf diese Weise ent
stehen flüssige nichtsexistische Texte, die verstãndlich und für 
Frauen akzeptabel sind. Ablehnen mõchte ich hingegen die 
Sparschreibung. Sie ist lediglich Ausdruck des uralten Prinzips, dass 
bei Frauenbegehren immer "gespart" wird; di e Anfügung des "in" 
nach einem Schrãgstrich oder die Benutzung des "bzw." führen den 
Frauen noch deutlicher vor Augen, was für ein Appendix der Gesell
schaft sie eigentlich sind. 

So kõnnte z.B. eine neue Formulierung, statt 

"die Ausrichtung der Kinderzulage obliegt dem Arbeitgeber" 

heissen: 

"die Kinderzulage ist mit dem Lohn auszurichten" 

o d er 

"die Kinderzulage wird von der den Lohn schuldenden Person 
ausgerichtet" 
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Áhnliche Schwierigkeiten mit der Neugestaltung festumrissener Be
griffe wie der Arbeitgeber ergeben sich auch im Beamtenrecht bei der 
Beamte und der Dienstherr. Am Beispiel der in der BRD geführten 
Diskussion um die Abschaffung des Berufsbeamtentums lãsst sich 
gerade hier auch die Verwobenheit der Sprache mit den patriarcha
len Strukturinhalten und deren Abschaffung erkennen. 

Die Frage nach der Verantwortlichkeit der Gesetzgebung für das 
Tempo der Demokratisierung der Rechtssprache suggeriert die 
Mõglichkeit der Einführung verãnderter Gesetzessprache per ein
maligen Willensentschluss des gesetzgebenden Organs. Dem ist aber 
nicht so und kann nicht so sein, denn die Entwicklung der Sprache 
ist abhãngig vom Bewusstsein der sprechenden, schreibenden, Ge
setze vollziehenden Menschen und wird sich zunehmend mit dem 
Inhalt der Gesetze und den tatsãchlichen Lebensverhãltnissen ãn
dern. Auf diese Weise werden die verschiedenen Modelle und 
Überlegungen nichtsexistischen Sprachgebrauchs erprobt, abgewan
delt und verbessert. Ich halte jedoch die Revision aller bestehenden 
Erlasse nicht für erforderlich, denn angesichts der Unmõglichkeit 
der praktischen Umsetzung befürchte ich das Scheitern der ganzen 
Idee. Die perfekte Lõsung muss auch nicht vom Tag X an zur Gãnze 
umgesetzt werden. 

Das Bestehen der alten Texte mit der unausgesprochen jedem Erlass 
hinzu zu denkenden verfassungskonformen Auslegung, dass die Frau 
"mitgemeint" ist, erlaubt gerade die ausschliessliche Benutzung des 
weiblichen Genus ín neuen Erlassen, wo andere sprachliche Mõg
lichkeiten ausgeschõpft sin d o d er di e Paarbildung · zu unbehelflich 
klingt. Gilt dieser Grundsatz nãmlich für alle alten Texte, dann kann 
unter Anwendung von Art. 4 Abs. 2 BV dieser Gedanke verfas
sungskonformer Auslegung auch in umgekehrter Richtung zur An
wendung kommen, und die Mãnner werden sich endlich gleichbe
rechtigt in der Lage sehen, bei Erlassen, in denen ausschliesslich 
weibliche Bezeichnungen zu finden sind, immer nur mitgemeint zu 
sein. Mãnnern gibt dies die Chance, einen Vorgang nachzuholen, 
den Frauen bereits seit langem üben: sich flexibel in der Einfühlung 
für das andere Geschlecht zu machen. 
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Im übrigen ist in diesem Zusammenhang das Argument, dass 
Sprachverhalten im allgemeinen Volksgebrauch und Gesetzesspra
che hier auseinanderklaffen würden, fehl am Platz: Gesetzessprache 
war noch nie Sprache des Volkes, sondern Sprache privilegierter 
Mãnner! Ob die Gesetzgebung nun im Prozess der sprachlichen 
Gleichbehandlung der Frauen mitwirken und eine Rolle spielen will, 
kann nicht allein von taktischen Überlegungen her bestimmt sein. 
Vielmehr muss es ihr als ein Auftrag aus Art. 4 Abs. 2 BV erschei
nen, nicht nur auf den Inhalt der Erlasse, sondern auch auf die 
sprachliche Gestaltung zu achten. 

Es ist ein Trugschluss zu glauben, Sach- und Sprachebene seien 
Grõssen, die nichts miteinander zu tun haben. Ebenso ist es eine 
Tãuschung zu glauben, Normen sprãchen die Adressaten nicht als 
konkrete Individuen an. Was die konkreten Rechtsunterworfenen 
betrifft, so müssten die Normen der Leistungsverwaltung und ihre 
Auswirkungen auf unmittelbar und mittelbare Betroffene einmal 
gründlich analysiert werden. Der abstrakte Begriff "der Bauherr" 
hatte in der Verwaltungspraxis folgende Konsequenzen: 

Bescheide aus dem Abgabenrecht bei Miteigentum von Ehepaaren 
ergirigen zunãchst nur an den Ehemann. Erst durch die Rechtspre
chung mussten die Rechtsverhãltnisse verdeutlicht werden, was un
ter anderem zur Festlegung der Art und Weise der rechtlich wirk
samen und notwendigen Zustellung von Bescheiden usw. an die 
Ehefrau führte. 

Im übrigen sind Vertrãge, Verfügungen und Bescheide an der 
Normsprache orientiert. Ein Natar bezeichnet im Grundstückskauf
vertrag die Kãuferin als der Kiiufer, weil dies die korrekte Bezeich
nung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist und er sich daran ge
bunden fühlt. Entsprechend den Wahlgesetzen der BRD findet sich 
auf den Wahllisten die Aufforderung: "es ist nur ein Bewerber anzu
kreuzen". Ist auszuschliessen, dass die Wahlchancen von Bewerbe
rinnen dadurch geschmãlert wurden? . Di e Bitte um sprachliche Be
rücksichtigung der Bewerberinnen wurde unter Hinweis auf den Be
griff des W ahlgesetzes abgewiesen. 
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Hier bestehen Zusammenhãnge, deren praktische Auswirkungen 
noch nicht gesehen wurden, die aber deshalb nicht so leicht mit dem 
Bemerken vom Tisch zu wischen sind, wegen der Abstraktion der 
Erlasstexte sei die einseitige Verwendung des mãnnlichen Genus 
nicht stõrend. Für Frauen ist es dies! 

Besonders wichtig erscheint mir im Rahmen dieser Argumente, auf 
das vom Europãischen Gerichtshof in den letzten Jahren durchge
setzte Rechtsinstitut der mittelbaren Diskriminierung von Erlassen 
hinzuweisen. Dadurch wird nãmlich der innere Zusammenhang von 
sog. neutraler Erlasssprache durch die Verwendung des mãnnlichen 
Genus und seinen nachteiligen Auswirkungen auf Frau erst deutlich. 
Mittelbare Diskriminierung ist immer dann anzunehmen, wenn ein 
Erlass zwar grundsãtzlich in seiner sprachlichen Fassung auf Mãnner 
und Frauen zutreffen kann, wenn aber in den faktischen Auswirkun
gen nahezu nur Frauen negativ davon betroffen sind, und zwar auf
grund spezifisch weiblicher Rollenzuweisung und Lebensverlãufe. 

Die entsprechenden Beispiele aus dieser Rechtsprechung zeigen, 
dass der Gesetzgeber, der ja überwiegend aus Mãnnern besteht, und 
in der ausschliesslichen Verwendung maskuliner Personenbezeich
nungen offenbar nur Mãnner meint, den Nachteil eines Erlasses bei 
typisch mãnnlich zugeschnittenem Lebensverlauf abzuwenden wuss
te. Nachteilig traf es n ur die Nicht-Genannten, die· Frauen. Ein Bei
spiel mag dies verdeutlichen: 

Eine Betriebsregelung sah vor, dass Betriebsrente bei ununterbro
chener, zusammenhãngender Betriebszugehõrigkeit in Vollzeittãtig
keit von mindestens 15 Jahren zu zahlen war. Kaum eihe Frau des 
Betriebes kam in den Genuss der Rente, war es doch bei dem ty
pisch weiblichen Lebensverlauf - Geburt von Kindern, Aussetzen 
von Berufstãtigkeit und Teilzeittãtigkeit wegen Kindererziehung -
für die meisten gar nicht mõglich, diese Bedingungen zu erfüllen. 

Hier half die sog. neutrale Sprache die tatsãchlichen negativen Aus
wirkungen nur für Frauen zu verschleiern. Die Benennung der Mit
arbeiterinnen im Text hãtte Frauen hingegen sofort aufhorchen las
sen. 
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Es ist allen Beteiligten klar, dass dies keine bewussten Vorgãnge von 
Benachteiligung der Frauen ist. Kein Mann wird so gehãssig sein, 
dies wirklich zu wollen; aber so wenig wie sich die sprachliche Um
gestaltung d er Erlasstexte von heute auf morgen wird realisieren las
sen, so wenig werden die zahlreichen unbewussten Vorurteile schnell 
verschwinden. 

Frauen haben lange genug gewartet, dass ihnen die ihren Leistungen 
entsprechende Beachtung zukommt. J ede Geduld nimmt einmal e in 
Ende. Aus diesem Grunde sollte nun der Prozess bestãndiger 
sprachlicher Verbesserungen endlich in Gang gesetzt werden, ohne 
weitere Verzõgerung durch Problematisierung einzelner Details. Ich 
spreche dabei nicht der Beendigung der Diskussion um solche De
tails das Wort. So erscheint es mir beispielsweise ziemlich einfach 
das Bergführerdiplom du re h das Bergführungsdiplom z u ersetzen .... 

Begründung und Ziel die sprachliche Gleichbehandlung der Ge
schlechter endlich ins Werk zu setzen, kõnnte ein Gedanke Otto v. 
Gierkes sein: "Wenn auf irgend einem Gebiet, so erweist sich auf dem 
Rechtsgebiet der sprachliche Ausdruck nicht bloss als Kleid, sondern als 
die wahre Leiblichkeit der Gedanken ". 

MARIANNE GRABRUCKER 

Richterin am Bundespatentgericht, München 

* * * * * 

Ich mõchte mich zu allen in Heft 1990/1 aufgeworfenen Fragen kurz 
ãussern: 

Zum Problem der Legitimitiit 

Ich halte es nicht nur für legitim, sondern für unabdingbar, dass ein 
Staat das Prinzip der Gleichbehandlung von Frauen und Mãnnern 



Stellungnahmen 109 

auf allen Ebenen, also auch auf der symbolischen, zum Ausdruck 
bringt. Sprache ist Teil gesellschaftlichen Handelns und ein demo
kratischer Staat muss sein gesellschaftliches Handeln auch aus dem 
Gleichheitsgrundsatz ableiten. 

Die Bedeutung von Sprache beschrãnkt sich aber keineswegs auf 
eine symbolische Ebene, vielmehr hat sie primãr und unmittelbar 
eine kommunikative, d. h. gesellschaftliche. Funktion. 

Zum Problem der Opportunitiit 

Es erscheint nur folgerichtig und entspricht einem engen Realitãts
bezug, wenn auch die Rechtssprache auf Tendenzen des sprachli
chen Wandels im Sinne der Verbreitung nicht-diskriminierender 
Sprache reagiert. Die Gesetzgebung muss zur Kenntnis nehmen, 
dass angeblich "generische" (geschlechtsneutralé) Maskulina (de r 
Steuerzahler, die Rentner) von immer mehr Menschen nicht so ver
standen werden, dass sie Frauen einschliessen. Den gravierenden 
Folgen dieses Wandels - so bewerben sich z.B. signifikant weniger 
Frauen um Stellen, die generische Maskulina enthalten, als um sol
che, die geschlechtsneutral formuliert sind- versucht in der BRD der 
§611b BGB entgegenzuwirken. 

Zum Problem der sprachlichen Losungsmoglichkeiten 

Es kann nur eine Strategie verfolgt werden, die dem allgemeinen 
Prinzip der sprachlichen Variation Rechnung trãgt. Das Ziel der 
sprachlichen Gleichbehandlung lãsst sich mit verschiedenen sprach
lichen Mitteln erreichen (Splitting, Bildung neuer Feminina, Ge
schlechtsabstraktion/ -neutralisation, Vermeidung persõnlicher Aus
drücke ). Di ese Mittel lassen sich flexibel un d kontextangemessen 
einsetzen. 

Insbesondere ist darauf zu achten, dass immer dann, wenn auf ein 
weibliches Individuum Bezug genommen wird, auch ein femininer 
Ausdruck verwendet wird ("Die Inhaberin dieses Reisepasses ist 
Schweizerin/Deut~che "). 
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Zu mõglichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

Umsetzungsprobleme werden gerade in rechtssprachlichen Texten 
nicht ausbleiben, in denen bestimmte Personenbezeichnungen oft 
mehrfach und in verschiedenen syntaktischen Bezügen wiederholt 
werden. Dies ist aber e in õkonomisches/ stilistisches Problem, bei 
dem zu berücksichtigen ist, dass dem Prinzip der Sichtbarkeit von 
Frauen und der Eindeutigkeit des Gemeintseins dasjenige der 
sprachlichen Ókonomie oder qer stilistischen Eleganz unterzuord
nen ist. 

Zum Problem des notwendigen Konsens 

Es ist richtig, dass im deutschsprachigen Raum eine breite Wir~ 
kungsforschung fehlt. Es liegen aber aus englischsprachigen Lan
dern, insbes. den USA, überzeugende sprachwissenschaftliche Stu
dien vor, die den Einfluss sexistischer Sprachmuster auf das verbale 
und nicht-verbale Verhalten von Informantlnnen belegen. Von zen
traler Bedeutung ist in diesen Arbeiten immer wieder der Zusam
menhang zwischen Sprache und Herrschaft, Sprache und Geschlecht 
sowie Sprache und Identitat. 

Die derzeit günstigen Voraussetzungen für weitreichende Verãnde
rungen der õffentlichen Sprache, einschliesslich der Rechtssprache, 
sind nicht zu übersehen. Derzeit ist der Sprachgebrauch in den 
deutschsprachigen Landern (wohl noch mit der Ausnahme der 
DDR) von einem hohen Mass an Variabilitat gekennzeichnet, wobei 
der Gebrauch nicht-sexistischer Alternativen zum herkõmmlichen 
Sprachgebrauch weit über eng definierte gesellschaftliche Gruppie
rungen hinausgeht. 
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Ein Konsens, der sowohllinguistische Aspekte ( die jeweiligen struk
turellen Mõglichkeiten d er betreffenden Sprache) wie Fragen von 
Einstellungen (Unterstützung/ Abwehr der Alternativen und damit 
der diesen zugrundeliegenden gesellschaftlichen/politischen Positio
nen) berücksichtigt, kõnnte in sachlicher Auseinandersetzung zu fin
den sein. 

PROF. DR. MAR.LIS HELLINGER 
Englisches Seminar Universitat Hannover 

* * * * * 

J a, es ist legitim un d sehr wünschenswert, dass ein S taa t das Prinzip 
der Gleichheit der Geschlechter auch symbolisch in der Sprache sei
ner Gesetze zum Ausdruck bringt. 

Die Gesetzgebung soll durchaus selbst aktiv werden und den sich 
anbahnenden Wandel unterstützen, ein gutes Beispiel aus der bun
desdeutschen Gesetzgebung ist das Hebammengesetz von 1985.1 

Di e vollstãndige Lõsung, di e Luise Pusch vor einigen J ahren vor
schlug (vgl. die Darstellung S. 55 im letzten Heft), hãlt die Autorin 
selbst nicht für realisierbar. 

Ich bevorzuge als von Ihnen sogenannte vermittelnde Lõsung eine 
Kombination von Geschlechtsspezifikation und Neutralisation oder 
Geschlechtsabstraktion, halte also Kompromisse für sinnvoll und 
notwendig. Gesetzestexte sollten beide Geschlechter immer wieder 
nennen, da sie aber die Personen nicht als Individuen ansprechen, 
müssen diese nicht permanent benannt werden. Übertriebene Hãu
fung, gerade bei pronominaler Kongruenz, und andere Schwierigkei
ten lassen sich durch geschickte Umformulierungen der Texte und 

1 abgedruckt im Bundesgesetzblatt, 1985, Teil I, 902-908 
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Auswahl neutraler Formulierungen vermeiden. Dazu gibt es mitt
lerweile genügend Texthilfen, z.B. Hellinger (1190, 153-170), Müller 
(1988).2 

Als Vorlage des Gutachtens für den Deutschen. Bundestag waren 
uns einige Gesetzestexte zugeschickt worden; sie liessen sich ohne 
grõssere Schwierigkeiten umformulieren. 

Die von Ihnen empfohlene Óffentlichkeits- und Überzeugungsarbeit 
ist sehr notwendig, ebenso wünschenswert sind empirische Untersu
chungen über die Wirkung solcher Texte. Im universitãren Bereich 
erlebe ich viel Akzeptanz, in meinem Lebensbereich insgesamt aber 
durchaus auch Kritik, gerade von Frauen. 

DR. GISEIA SCHOENTHAL 
Deutsches Seminar de r Universitiit Freiburg i. Br. 

2 HELLINGER Marlis (1990), Kontrastive feministische Linguistik. Mechanismen 
sprachlicher Diskriminierung im Englischen und Deutschen, München. 

MÜLLER Ursula (1988), Empfehlungen für Gleichberechtigung von Frauen und 
Mãnnern in der Sprache einer Kommunalverwaltung, Zeitschrift für Gennanisti
sche Linguistik. 


